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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 3. Februar 2004 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags zu der Initiative Irlands für die Annahme eines 
Rechtsakts des Rates zur Änderung des Europol-Statuts (5435/2004 – 2004/0804(CNS)).

In der Sitzung vom 9. Februar 2004 gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, 
dass er diese Initiative an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und 
innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuss und an den Haushaltsausschuss als 
mitberatenden Ausschuss überwiesen hat (C5-0057/2004).

Mit Schreiben vom 3. Februar 2004 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags zu der Initiative der Republik Irland für den Erlass eines 
Beschlusses des Rates zur Anpassung der Grundgehälter und Zulagen der Europol-
Bediensteten (5436/2004 – 2004/0805(CNS)).

In der Sitzung vom 9. Februar 2004 gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, 
dass er diese Initiative an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und 
innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuss und an den Haushaltsausschuss als 
mitberatenden Ausschuss überwiesen hat (C5-0058/2004).

Mit Schreiben vom 3. Februar 2004 konsultierte der Rat das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags zu der Initiative Irlands für den Erlass eines Beschlusses 
des Rates zur Anpassung der Grundgehälter und Zulagen der Europol-Bediensteten 
(5438/2004 – 2004/0806(CNS)).

In der Sitzung vom 9. Februar 2004 gab der Präsident des Europäischen Parlaments bekannt, 
dass er diese Initiative an den Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und 
innere Angelegenheiten als federführenden Ausschuss und an den Haushaltsausschuss als 
mitberatenden Ausschuss überwiesen hat (C5-0059/2004).

Der Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten 
hatte in seiner Sitzung vom 21. Januar 2004 Maurizio Turco als Berichterstatter benannt.

Der Ausschuss prüfte die Initiativen Irlands und den Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 
9. Februar 2004 und 19. Februar 2004.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung mit 26 Stimmen bei 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: Jorge Salvador Hernández Mollar (Vorsitzender), 
Robert J.E. Evans und Johanna L.A. Boogerd-Quaak (stellvertretende Vorsitzende), Maurizio 
Turco (Berichterstatter), Mary Elizabeth Banotti, Kathalijne Maria Buitenweg (in Vertretung 
von Alima Boumediene-Thiery), Michael Cashman, Gérard M.J. Deprez, Koenraad Dillen, 
Adeline Hazan, Marie-Thérèse Hermange (in Vertretung von Thierry Cornillet), Sylvia-
Yvonne Kaufmann (in Vertretung von Giuseppe Di Lello Finuoli), Margot Keßler, Timothy 
Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Luís Marinho (in Vertretung von Sérgio Sousa Pinto), Erik 
Meijer (in Vertretung von Ilka Schröder gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Elena 
Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in Vertretung von Giuseppe Brienza), Hubert Pirker, Bernd 
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Posselt, Olle Schmidt (in Vertretung von Baroness Ludford), Ole Sørensen (in Vertretung von 
Bill Newton Dunn), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Christian Ulrik von Boetticher.

Der Haushaltsausschuss hat am 18. Februar 2004 beschlossen, keine Stellungnahme 
abzugeben.

Der Bericht wurde am 2. März 2004 eingereicht.



PE 339.606 6/14 RR\526884DE.rtf

DE

1. ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu der Initiative Irlands für die Annahme eines Rechtsakts des Rates zur Änderung des 
Europol-Statuts
(5435/2004 – C5-0057/2004 – 2004/0804(CNS)

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis der Initiative Irlands (5435/2004)1,

 gestützt auf Artikel 30 Absatz 3 des Übereinkommens über die Errichtung eines 
Europäischen Polizeiamts („Europol-Übereinkommen“)2,

 gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C5-0057/2004),

 gestützt auf Artikel 67 und Artikel 61 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten (A5-0108/2004),

1. lehnt die Initiative Irlands ab;

2. fordert Irland auf, seine Initiative zurückzuziehen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie der Regierung Irlands zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 2.
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2. ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu der Initiative der Republik Irland für den Erlass eines Beschlusses des Rates zur 
Anpassung der Grundgehälter und Zulagen der Europol-Bediensteten
(5436/2004 – C5-0058/2004 – 2004/0805(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis der Initiative Irlands (5436/2004)1,

 unter Hinweis auf Artikel 44 des Rechtsakts des Rates vom 3. Dezember 1998 zur 
Festlegung des Statuts der Bediensteten von Europol (im Folgenden „Statut“ genannt),

 gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C5-0058/2004),

 gestützt auf Artikel 67 und Artikel 61 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten (A5-0108/2004),

1. lehnt die Initiative Irlands ab;

2. fordert Irland auf, seine Initiative zurückzuziehen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie der Regierung Irlands zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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3. ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

über die Initiative Irlands für den Erlass eines Beschlusses des Rates zur Anpassung der 
Grundgehälter und Zulagen der Europol-Bediensteten
(5438/2004 – C5-0059/2004 – 2004/0806(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis der Initiative Irlands (5438/2004)1,

 unter Hinweis auf Artikel 44 des Rechtsakts des Rates vom 3. Dezember 1998 zur 
Festlegung des Statuts der Bediensteten von Europol (im Folgenden „Statut“ genannt),

 gestützt auf Artikel 39 Absatz 1 des EU-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C5-0059/2004),

 gestützt auf Artikel 67 und Artikel 61 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz 
und innere Angelegenheiten (A5-0108/2004),

1. lehnt die Initiative Irlands ab;

2. fordert Irland auf, seine Initiative zurückzuziehen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie der Regierung Irlands zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Parlament ist aufgefordert, sich zu Vorschlägen zu Europol zu äußern, 
insbesondere den Initiativen Italiens und Irlands, die eine Änderung des Europol-
Personalstatuts sowie die Grundgehälter und Zulagen der Europol-Bediensteten betreffen. Der 
Berichterstatter hält es für notwendig, die genannten Vorschläge im allgemeineren 
Zusammenhang der jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Europol zu bewerten, insbesondere 
durch Prüfung der Frage, ob den vom Europäischen Parlament wiederholt geäußerten 
Forderungen nach gerichtlicher und demokratischer Kontrolle von Europol sowie nach 
Datenschutz und Zugang zu den Dokumenten vom Rat stattgegeben worden ist oder nicht.

1. Das Protokoll zum Europol-Übereinkommen

Der Rat hat während der Tagung des Rates „Justiz und Inneres“ vom 27./28. November 2003 
einen Rechtsakt zur Erstellung — aufgrund von Artikel 43 Absatz 1 des Übereinkommens 
über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) — eines 
Protokolls zur Änderung dieses Übereinkommens1 angenommen. Dieser sieht eine Reihe von 
Änderungen, die hauptsächlich die Befugnisse und operativen Kapazitäten von Europol 
erweitern sollen, sowie einige Vorschriften über eine verstärkte Unterrichtung und 
Konsultation des EP zu den Europol-Tätigkeiten vor.

 Das EP war zuvor zu dem dänischen Vorschlag konsultiert worden, durch den dieser 
Rechtsakt ins Leben gerufen wurde; es beschloss, ihn aus den in der Empfehlung an den 
Rat dargelegten Gründen abzulehnen2.  Das EP bekräftigte eine Reihe von Forderungen – 
die im Übrigen schon in einer vorherigen Empfehlung3 geäußert worden waren – zu 
verschiedenen problematischen Aspekten bei Europol, wo es vom Rat dringende 
Maßnahmen forderte, insbesondere eine verstärkte demokratische, gerichtliche und 
haushaltsrechtliche Kontrolle von Europol. Die Analyse der Berücksichtigung der 
Empfehlungen des EP zu Europol durch den Rat ist nachstehender Tabelle zu entnehmen:

Forderungen des Europäischen Parlaments Berücksichtigung der EP-Forderungen 
durch den Rat

Vergemeinschaftung von Europol
Finanzierung von Europol über den 
Gemeinschaftshaushalt

Keine Berücksichtigung; Blockade des 
Vorschlags für eine europäische Verfassung, 
der eine Vergemeinschaftung von Europol und 
folglich eine parlamentarische Haushalts- und 
Haushaltskontrollbefugnis über Europol 
vorsah, durch die Regierungskonferenz

1 Dokumente 13650/03 und 13649/03 ADD 1.
2 Siehe Berichte Turco und von Boetticher und die Empfehlung an den Rat, Ko-Berichterstatter Turco und Von 
Boetticher.
3 Empfehlung des EP (Bericht Turco/von Boetticher) an den Rat vom 30. Mai 2002, P5_TAPROV(2002)0269.
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Änderung des Artikels 34 des Europol-
Übereinkommens dahin gehend, dass
- dem Rat und dem Europäischen Parlament 
ein und derselbe jährliche Tätigkeitsbericht 
übermittelt wird
- dem Europäischen Parlament das formelle 
Recht auf eine Aussprache mit dem Ratsvorsitz 
über den jährlichen Tätigkeitsbericht zuerkannt 
wird
- dem Europäischen Parlament das formelle 
Recht zuerkannt wird, den Direktor von 
Europol zu ersuchen, vor dem zuständigen 
Ausschuss zu erscheinen

Teilweise übernommen: Im Protokoll heißt es 
unter Ziffer 18 (2):
„Der Vorsitz des Rates oder dessen Vertreter 
können an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments zur Erörterung von allgemeinen 
Fragen im Zusammenhang mit Europol 
teilnehmen. Der Vorsitz des Rates oder dessen 
Vertreter können vom Direktor von Europol 
unterstützt werden. Der Vorsitz des Rates oder 
dessen Vertreter tragen hinsichtlich des 
Europäischen Parlaments den 
Verschwiegenheits- und 
Geheimhaltungspflichten Rechnung“; zum 
jährlichen Tätigkeitsbericht siehe unten;

Änderung des Artikels 24 Absatz 6 des 
Europol-Übereinkommens dahin gehend, dass 
die mit dem Datenschutz beauftragte 
gemeinsame Kontrollinstanz verpflichtet wird, 
alljährlich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen, 
diesen dem Europäischen Parlament zu 
übermitteln und vor dem zuständigen 
Ausschuss Rechenschaft darüber abzulegen

Teilweise übernommen: Im Protokoll heißt es 
unter Ziffer 12: „In Artikel 24 Absatz 6 erhält 
der Satzteil: ‚Diese werden im Verfahren nach 
Titel VI des Vertrags über die Europäische 
Union dem Rat übermittelt;‘ folgende Fassung: 
‚Diese Berichte werden dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt;‘.“

Änderung des Artikel 28 des Europol-
Übereinkommens dahin gehend, dass eine 
Reform des Verwaltungsrats von Europol 
durchgeführt wird, damit sich dieser nicht nur 
aus einem Vertreter jedes Mitgliedstaats, 
sondern auch aus zwei Vertretern der 
Kommission und zwei Vertretern des 
Europäischen Parlaments zusammensetzt

Keine Berücksichtigung

Änderung des Artikels 29 des Europol-
Übereinkommens dahin gehend, dass 
vorgesehen wird, das Europäische Parlament in 
das Verfahren zur Ernennung und 
Amtsenthebung des Direktors von Europol 
gemeinsam mit dem Rat einzubeziehen

Keine Berücksichtigung

Aus dieser Analyse ergibt sich, dass das Protokoll die vom EP wiederholt 
aufgeworfenen Probleme und seine wiederholten Forderungen nur zu einem sehr geringen 
Teil löst. Insbesondere besitzt das EP weiterhin keinerlei echte Entscheidungs-, Kontroll- und 
Haushaltsbefugnisse und ist nur virtuell in der Lage, eine direkte Kontrolle über Europol 
auszuüben. Hinzu kommt, dass die europäische Verfassung mit ihren Vorschlägen zu 
Europol, die der Berichterstatter als zufrieden stellend erachtet, „eingefroren“ und ihre 
Annahme auf einen unbestimmten Zeitpunkt vertagt worden ist.

Der Berichterstatter weist insbesondere mit Besorgnis darauf hin, dass der Vorschlag einiger 
Mitglieder nationaler Parlamente und des EP zur Schaffung eines gemeinsamen Ausschusses 
des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente, die die Europäische 
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Kommission in der Mitteilung zur demokratischen Kontrolle über Europol1 aufgegriffen hatte, 
vom Rat bei der Annahme des Protokolls abgelehnt wurde, offenbar aus rechtlichen Gründen. 
Der Juristische Dienst des Rates hat in einem zu Unrecht vertraulichen Dokument2 
festgestellt, dass das Europol-Übereinkommen oder die zugehörigen Protokolle, die einem 
abgeleiteten Rechtsakt gleichgestellt sind, keinen Mechanismus vorschreiben können, an dem 
die einzelstaatlichen Parlamente beteiligt sind; dies könne nur durch primärrechtliche 
Bestimmungen oder aber durch eine Revision der Unionsverträge beschlossen werden. 
Gleichzeitig erklärte der Juristische Dienst, das Protokoll hätte bestimmte Aufträge oder 
Funktionen einem oder mehreren Organen der Union zuweisen oder neue spezifische 
Aufsichtsorgane ins Leben rufen können. Das EP hätte also durch das Protokoll mit größeren 
Entscheidungs- und Kontrollbefugnissen über Europol ausgestattet werden können. In diesem 
Sinne ist offenkundig, dass der Rat damit, dass er nicht bereit war, die meisten der 
diesbezüglichen Empfehlungen des EP in das Protokoll aufzunehmen, eine nicht bloß 
rechtliche, sondern eindeutig politische Entscheidung getroffen hat. 

Auch einige nationale Parlamente haben sich zu dem dänischen Vorschlag geäußert, 
insbesondere indem sie die Streichung der Möglichkeit, den gemischten Ausschuss zu 
schaffen, und den Ausschluss der nationalen Parlamente kritisierten. Während das European 
Scrutiny Committee (etwa: ‚Europäischer Vorprüfungsausschuss‘) des britischen Unterhauses 
seine Bereitschaft, nicht auf der Einfügung des gemischten Ausschusses in das Protokoll zu 
bestehen, davon abhängig gemacht hatte, dass dieser von der europäischen Verfassung 
vorgesehen würde3, empfahl das European Union Select Committee (etwa: ‚Engerer 
Ausschuss für EU-Fragen‘) des britischen Oberhauses in seinem Bericht über Europol4 der 
Regierung, auf die Schaffung des gemischten Ausschusses zu drängen, die in den Wortlaut 
des Protokolls wieder aufgenommen werden müsse. Die französische Nationalversammlung 
hatte sich in einem von dem Abgeordneten Floch verfassten sehr detaillierten 
Informationsbericht5, dessen Schwerpunkt auf den Arbeiten des Konvents an der Verfassung 
im Zusammenhang mit Europol lag, zu Europol geäußert und das Verschwinden aus dem 
dänischen Protokollentwurf für fragwürdig erklärt6. Der französische Senat hat seinerseits 
einen von Senator Alex Türk (Vizepräsident der Commission nationale de l'informatique et 

1 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: „Die demokratische Kontrolle von 
Europol“, KOM(2002) 95.
2 Beitrag des Juristischen Dienstes, 11. November 2003, 14467/03 LIMITE JUR 434 EUROPOL 57; ein über 
das Register des Rates nicht zugängliches Dokument, was belegen soll, dass es unmöglich ist, einige 
Gemeinschaftsorgane und Europol wirksam zu kontrollieren; es wird darauf hingewiesen, dass der 
Berichterstatter den Rat vor dem Gerichtshof angeklagt hat, weil er den Zugang zu den Gutachten des 
Juristischen Dienstes verweigert, Rechtssache Turco / Rat der Europäischen Union, T-84/03. 
3 Siehe z. B. Ziffer 6.22 in seinem fünften Bericht, http://www.parliament.the-stationery-
office.co.uk/pa/cm200203/cmselect/cmeuleg/63-v/6308.htm.
4 „Europol's role in fighting crime“ (‚Die Rolle von Europol in der Verbrechensbekämpfung‘), Select Committee 
on the European Union, House of Lords, Sitzungsperiode 2002–03, 5. Bericht, 28. Januar 2003, verfügbar unter: 
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200203/ldselect/ldeucom/43/4301.htm. In dem Bericht 
wurde auch kritisiert, dass aus dem dänischen Vorschlag ein großer Teil der ursprünglich vorgesehenen 
Kontrollmechanismen gestrichen worden war. Im Übrigen wird in dem Abschnitt über das Abkommen zwischen 
den USA und der EU über den Austausch personenbezogener Daten veranschaulicht, wie die einzelstaatlichen 
Parlamente im Wesentlichen an der wirksamen Ausübung der demokratischen Kontrolle gehindert werden, die 
dadurch sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf europäischer Ebene geschwächt wird, siehe Ziffer 49 des 
Berichts des Oberhauses.
5 Rapport d‘information sur l‘avenir d’Europol (‚Informationsbericht über die Zukunft von Europol‘), Assemblée 
Nationale, Dok. Nr. 819, vorgelegt von Jacques Floch, registriert am 29. April 2003, verfügbar unter: 
http://www.assemblee-nat.fr/12/pdf/europe/rap-info/i0819.pdf.
6 Siehe Ende der Seite 36 des Informationsberichts.
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des libertés, ‚Nationale Kommission für Informatik und Freiheiten‘, CNIL) verfassten sehr 
kritischen Bericht über das Protokoll1 erstellt. Der Berichterstatter ficht nicht nur die These 
des Juristischen Dienstes des Rates an2, sondern betont unter Hinweis auf Kritiken, die auch 
von der Nationalversammlung erhoben wurden, dass es für den Verwaltungsrat von Europol 
unmöglich sei, den Direktor von Europol wirksam zu kontrollieren, zum einen weil der 
Verwaltungsrat zu groß sei (derzeit nehmen etwa 60 Personen daran teil, nach der 
Erweiterung werden es an die hundert sein!), zum anderen wegen der Rotation des Vorsitzes.

Der Berichterstatter betonte ferner die begrenzten Befugnisse der gemeinsamen 
Kontrollinstanz (GKI) sowohl aufgrund des Zuständigkeitsbereichs als auch weil sie von der 
Einrichtung, die sie zu kontrollieren hat, selbst finanziert wird als auch weil sie übergangen 
wird, wenn die Mitgliedstaaten Daten außerhalb der Regeln des Übereinkommens nach der 
Methode der „Operativen Projekte der Mitgliedstaaten mit Europol-Unterstützung“ 
(MSOPES)3 direkt mit Europol austauschen (ein Vorgang, von dem der Berichterstatter erst 
jetzt erfahren hat und den er als äußerst gravierend erachtet) und schließlich weil ihre 
Empfehlungen nicht bindend sind. In der angenommenen Entschließung wurde die 
französische Regierung aufgerufen, sich der Verabschiedung des Protokolls zu widersetzen, 
bis die Möglichkeit, einen gemischten parlamentarischen Ausschuss zu bilden, 
wiederhergestellt worden ist. 

2. Schutz personenbezogener Daten

Das EP forderte in seiner letzten Empfehlung Turco/von Boetticher an den Rat diesen auf, 
„eine Bestimmung anzunehmen, durch die ein angemessener Datenschutz und eine Kontrolle 
gewährleistet werden, die der Einhaltung dieser Normen entsprechend der im ersten Pfeiler 
eingegangenen Verpflichtungen entsprechen (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates 95/46/EG)“, sowie Daten über die Entwicklung der organisierten Kriminalität zu 
erheben, die in die dem EP zu übermittelnden Jahresberichte einzubeziehen seien. 

Das Problem des Schutzes der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten ist in 
der dritten Säule schon chronisch geworden, insbesondere was den Austausch von 
personenbezogenen und sonstigen Daten mit Drittstaaten und zwischen europäischen Organen 
und Einrichtungen (wie etwa den Entwurf eines Abkommens zwischen Europol und Eurojust) 
anbelangt. Überdies wurde Europol von der Kommission als möglicher „Filter“ für die 
Bereitstellung von personenbezogenen Daten der Fluggäste von Transatlantikflügen an die 

1 Französischer Senat, Bericht von Senator Alex Türk, Nr. 58, Anhang zum Protokoll der Sitzung von 12. 
November 2003, verfügbar unter: http://www.senat.fr/rap/l03-058/l03-058.html.
2 Der Berichterstatter nennt die These des Juristischen Dienstes des Rates rechtlich ungenau, weil das Europol-
Übereinkommen heute kein Instrument abgeleiteten Rechts sei, sondern ein Übereinkommen der Union, dass der 
Ratifizierung durch die einzelnen Staaten unterzogen worden sei. Andererseits sei durch das Europol-
Übereinkommen von Anfang an die Gemeinsame Kontrollinstanz geschaffen worden. Diese Instanz sei 
unabhängig und in den derzeitigen Verträgen nicht vorgesehen.
3 Im Bericht heißt es auf S. 8 (sinngemäß): Die einzelstaatlichen Verwaltungen und Europol neigen dazu, 
Beziehungen außerhalb des Rahmens des Übereinkommens aufzubauen. Beispielsweise wenden sich die 
nationalen Dienste manchmal direkt an Europol, um Informationen auszutauschen, ohne den Umweg über die 
nationalen Stellen bei Europol selbst zu gehen. Es kommt auch vor, dass das Amt und die Mitgliedstaaten unter 
dem Vorwand technischer Hilfe Dateien anlegen, die mögliche Analysedateien vorwegnehmen, ohne auf das 
vom Übereinkommen für die Schaffung solcher Dateien vorgesehene Verfahren zurückzugreifen. Diese Praxis 
wird im europäischen Jargon als „MSOPES“ (Member State Operationnal Projects With Europol Support) 
bezeichnet, was man mit ‚auf Gegenseitigkeit beruhende Organisation für die Schaffung von Analysedateien 
zwischen dem zentralen Europol-System und den einzelstaatlichen Stellen‘ übersetzen könnte.
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Vereinigten Staaten genannt. Die Kommission hat angekündigt, sie werde hierzu im Laufe 
des Jahres 2004 einen Rechtsakt vorlegen. Der Berichterstatter beklagt die entstandene 
Verzögerung und hält das bisherige Ausbleiben von Maßnahmen der Kommission und des 
Rates – insbesondere in Anbetracht der ständigen Aufforderungen seitens des Europäischen 
Parlaments – für äußerst gravierend.

Was den Schutz der personenbezogenen Daten anbelangt, kritisiert Senator Alex Türk 
in seinem Bericht die beschränkten Befugnisse der gemeinsamen Kontrollinstanz und 
veranschaulicht einige Anomalien in den Praktiken von Europol und den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf den Datenaustausch: Der Berichterstatter habe als Vorsitzender der GKI feststellen 
können, wie weit die Befugnisse von Europol reichten und wie schwierig es sei, die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu gewährleisten; solange er der GKI vorstand, habe 
er sich mehrfach über diese Praktiken (d. h. die MSOPES) beschwert, die sich jeder Kontrolle 
entzögen. Im Übrigen wirft der Bericht des britischen Oberhauses einen Schatten auf die 
tatsächliche Unabhängigkeit und das Vorgehen der GKI1.

3. Zugang zu Dokumenten

Das EP forderte in seiner Empfehlung Europol auf, im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 schnellstmöglich Regelungen für den Zugang zu Dokumenten anzunehmen und zu 
gewährleisten, dass die Geheimschutzregeln für Europol mit den Regeln vereinbar sind, die 
Europol im Einklang mit jener Verordnung anzunehmen hat und bis dahin die Grundsätze der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 anzuwenden. Europol hatte zwar gegenüber dem britischen 
Oberhaus behauptet, analog die diesbezüglichen Regeln des Rates anzuwenden, die muss aber 
den Bürgern und den anderen Organen zumindest mitgeteilt werden, z. B. auf der Europol-
Website (wo im Übrigen nicht einmal alle Vereinbarungen mit anderen Organen, 
Einrichtungen oder Staaten abrufbar sind). Der Berichterstatter betont, dass auf der Website 
die Vorschriften für den Zugang zu Dokumenten nicht auf dem Stand der Verordnung 1049 
sind, dass die Frage der Regeln für den Zugang zu Europol-Dokumenten durch das Protokoll 
im Wesentlichen vertagt worden ist, und fordert Europol auf, dem EP die Belege zur 
Verfügung zu stellen, auf die sich seine Erklärungen gegenüber dem britischen Oberhaus 
stützen.

Schlussfolgerungen

Die Aufrufe des EP und der Mitglieder einzelstaatlicher Parlamente verhallten beim Rat 
offensichtlich ungehört. Die Annahme des Protokolls und seiner dürftigen Inhalte ist nichts 
anderes als eine Ohrfeige für die einzelstaatlichen Parlamente und das Europäische Parlament 
sowie für die von ihnen repräsentierten Bürger. Europol häuft weiter Macht und operative 
Kapazitäten an, wobei es sich der demokratischen und gerichtlichen Kontrolle sowohl seitens 
der einzelnen Staaten als auch auf europäischer Ebene entzieht. Aus diesen Gründen und 

1 al par. 53 si afferma: "…l'ACC sembra non aver adottato un approccio sufficientemente indipendente sui gravi 
motivi di preoccupazione da noi identificati. Le nostre preoccupazioni non sono diminuite dopo i dati forniti dal 
vice-Garante per la protezione dei dati personali che rappresenta il Regno Unito in seno all'ACC. La nostra 
impressione è stata che, su taluni temi, aveva lasciato che il riconoscimento delle imperative esigenze di carattere 
politico portasse a buon fine un accordo che faceva premio sul suo dovere di ottenere garanzie essenziali in fatto 
di protezione dei dati". 
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gemäß der gängigen Praxis des EP schlägt der Berichterstatter den Kollegen vor, die 
Initiativen, zu denen das Parlament konsultiert wird, abzulehnen1.

1 Der Berichterstatter dankt Ottavio Marzocchi, Mitarbeiter der radikalen Abgeordneten im EP, für seine 
Mitwirkung an diesem Bericht.


